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GEMEINDE GOMARINGEN 
Landkreis Tübingen 

 
Gebührenordnung 

für die Festhalle und Lehrschwimmhalle 
 

Stand 01.01.1999 
 

i.d.F. vom 30.10.2001 
 
 

I. Benützung der Turn- und Festhalle 
 
1. Festhallenmiete 
 
 Für die Benutzung der Turn- und Festhalle für Veranstaltungen im Sinne von § 1 

Abs. 2 der Benützungsordnung wird folgende Miete erhoben: 
 
a) von ortsansässigen Vereinen, Parteien und sonstigen Vereinigungen  
 pro Veranstaltung   51,00 € 
b) für alle übrigen Veranstaltungen 179,00 € 
 

 Bei sonstigen, insbesondere gewerblichen Veranstaltungen, bei denen mit dem 
Ziele der Gewinnabsicht Eintrittsgeld erhoben wird, erhöht sich die Miete nach 
Buchstabe b) um 102,00 €. 

 
2. Entgelte für Heizung, Reinigung und Bestuhlung der Turn- und Festhalle 
 
 Von allen Benützern der Turn- und Festhalle für Veranstaltungen im Sinne von § 1 

Abs. 2 der Benützungsordnung sind je nach Anfall folgende Entgelte zu entrichten: 
 
 a) für Heizung   59,00 € 
 b) Reinigung (Nassreinigung)   65,50 € 
 c) Be- und Entstuhlung 

 ca.) bis 200 Stühle   51,00 € 
 cb.) über 200 Stühle oder mit Tischen   92,00 € 
 

3. Ortsansässige Vereine, Parteien und sonstige Vereinigungen werden auf Antrag für 
drei Veranstaltungen pro Jahr von der Miete nach Ziff. 1 a) sowie von den 
Entgelten für Heizung und Reinigung nach Ziff. 2 a) und b) freigestellt. 

 
 
II. Lehrschwimmhalleneintrittpreise 
 
Für die Benützung der Lehrschwimmhalle werden folgende Eintrittspreise erhoben: 
 

a) Einzelkarten: 
 aa) für Erwachsene 1,00 € 
 ab) für Schüler und Studenten 0,50 € 
 
b) Dauerkarten: (Gültigkeitsdauer von jeweils ein Kalendervierteljahr) 
 für Schüler  und Studenten 5,00 € 
 
c) Zehnerblocks (für Erwachsene) 7,00 € 
 
d) Pauschale für Gruppenbaden im Anschluss 
  an die Benutzung der Turnhalle 7,00 € 


